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Kein Zwang zur automatisierten Arbeitszeiterfassung !
BSBD Berlin: Die aktuelle Erfassung der Arbeitszeit ist ausreichend

In Dienststellen des Landes Berlin 
wird derzeit die Auslegung des BAG 
Urteil zur Arbeitszeiterfassung dis-
kutiert. Wie das BAG Urteil vom 13. 
September 2022 zur Arbeitszeiter-
fassung auszulegen ist, hat der dbb 
beamtenbund und tarifunion berlin 
zum Anlass genommen, diese Diskus-
sion von der dbb Bundesgeschäfts-
stelle bewerten zu lassen. 

Beide Geschäftsbereiche des dbb, also 
die für Tarif- und Beamte, kamen zu fol-
gender Einschätzung: Einen Zwang zur 
automatisierten Erfassung durch elek-
tronische Geräte bzw. elektronischen 
Sensor sehen wir nicht.

Stellungnahme aus  
tarifrechtlicher Sicht
Mit der Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts vom 13. September 2022 
mit dem Aktenzeichen 1 ABR 22 zu 
den geltenden europarechtlichen Vor-
gaben wurde nicht entschieden, dass 
Arbeitgeber / Arbeitgeberinnen die er-
forderliche Zeiterfassung nur mit einer 
„elektronischen Zeiterfassung“ vorzu-
nehmen haben. Vielmehr ergibt sich 
aus den Gründen explizit, dass dies ge-
rade nicht der Fall ist – und dass dem 
Betriebsrat, der dieses Verfahren betrie-
ben hat, aus diesem Grunde auch kein 
Initiativrecht im Rahmen des § 87 Be-
trVG zusteht, das eine Einführung einer 
elektronischen Zeiterfassung zum Ziel 
hatte. Aus den Gründen ergibt sich nur, 
dass nach Ansicht der Richter § 3 Arb-
SchG bei europarechtlich konformer 
Auslegung dahin anzuwenden ist, dass 
sich aus dieser Norm die Verpflichtung 
der Arbeitgeber / Arbeitgeberinnen er-
gibt, die Arbeitszeit mittels eines „Sys-
tems“ zu erfassen und dieses zur Verfü-
gung zu stellen. 

Konkret heißt es in den Gründen: 
„Die Arbeitgeber/innen sind nach der 
Rahmenvorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 
ArbSchG (vgl. dazu BAG 18. März 2014 
– 1 ABR 73/12 – Rn. 23, BAGE 147, 
306) verpflichtet, ein System einzu-
richten, mit dem Beginn und Ende und 
damit die Dauer der Arbeitszeiten ein-
schließlich der Überstunden der Arbeit-
nehmer / Arbeitnehmerinnen in ihrem 
gemeinsamen Betrieb erfasst werden.“

Die Vorgabe, ein elektronisches Zeit-
erfassungssystem einführen zu müssen, 
ergibt sich laut BAG daraus nicht, da 
es insoweit keine gesetzlichen Konkre-
tisierungen gibt. Vielmehr wird darauf 
hingewiesen, dass die Zeiterfassung 

durchaus auch auf die Arbeitnehmer/
Arbeitnehmerinnen delegiert werden 
und auch in Papierform erhoben wer-
den kann.

Unsererseits wird vermutet, dass die 
Kolleginnen / Kollegen in den Dienst-
stellen die Berichterstattung zu dieser 
Rechtsprechung falsch interpretiert ha-
ben. Eine Zeiterfassung mittels Excel-
Tabellen dürfte nicht im Widerspruch 
zu dieser Rechtsprechung stehen.

Stellungnahme aus  
beamtenrechtlicher Sicht
Die arbeitszeitrechtlichen Regelungen 
der Beamtinnen und Beamten sind auf 
der Grundlage der gesetzlichen Be-
stimmungen in den jeweiligen Beam-
tengesetzen vorrangig in den entspre-
chenden Arbeitszeitverordnungen des 
Bundes und der Länder enthalten. Auch 
die Beamtinnen und Beamten unterlie-
gen grundsätzlich den Vorgaben der 
EU-Arbeitszeitrichtlinie. 

Vor diesem Hintergrund setzen die 
Arbeitszeitverordnungen des Bundes 
und der Länder die wesentlichen Vor-
gaben der EU-Arbeitszeitrichtlinie um, 
in der Regel korrespondierend zu den 
Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes. Im 
Hinblick auf das Arbeitsschutzgesetz ist 
festzustellen, dass auch Beamte/Beam-
tinnen Beschäftigte im Sinne des Ge-
setzes sind (§ 2 ArbSchG). § 3 ArbSchG 
findet somit auch auf Beamtinnen und 
Beamte Anwendung.

Ergänzend zu der angeführten BAG-
Entscheidung vom 13. September 2022 
ließe sich noch verweisen auf die Ent-

scheidung des Europäischen Gerichts-
hofes vom 14. Mai 2019 (Rs. C-55/18) 
zur Arbeitszeiterfassung. In dieser Ent-
scheidung hat der EuGH die grundsätz-
liche Rechtspflicht zur Erfassung der 
geleisteten täglichen Arbeitszeit be-
jaht. Die Formulierung in der zitierten 
EuGH-Entscheidung ist folgende: „(…) 
ein objektives, verlässliches und zu-
gängliches System einzurichten, mit 
dem die tägliche Arbeitszeit gemessen 
werden kann (…).“

Für den Beamtenbereich gilt unter 
Verweis auf die Ausführungen tarif-
rechtlicher Sicht keine andere Schluss-
folgerung bezüglich der Art und Weise 
der Arbeitszeiterfassung bzw. eines 
elektronischen Zeiterfassungssystems. 
Auch aus beamtenrechtlicher Sicht ist 
nach unserer Einschätzung davon aus-
zugehen, dass eine Delegation auf die 
Beamten möglich ist und eine Erfas-
sung mittels Stundenzettel oder Excel-
Tabelle erfolgen kann. 

Einen Zwang zur automatisierten 
Erfassung durch elektronische Geräte 
bzw. elektronischen Sensor sehen wir 
ebenfalls nicht.

Veränderungen der Arbeitszeit  
sind mitbestimmungspflichtig
Für den BSBD Berlin wird die bisherige 
Auffassung unterstrichen, dass die ak-
tuelle Erfassung der Arbeitszeit ausrei-
chend ist. Eine elektronische Zeiterfas-
sung fördert weder den Betriebsfrieden 
noch entbindet sie die Dienstellenlei-
tungen von ihrer Aufsicht gegenüber 
den Beschäftigten.

Im Gegenteil, es hätte für den öffent-
lichen Dienst die Klärung aus dem BAG 
Urteil gar nicht bedurft. Für die Arbeits-
zeiten gibt es schon jetzt klare Rege-
lungen durch entsprechende Dienstver-
einbarungen. 

Zur Einhaltung diese Vereinbarungen 
waren die Dienststellenleitungen auch 
bisher schon verpflichtet und sie sollten 
für alle Berufsgruppen eine entspre-
chende Vereinbarung mit den Perso-
nalvertretungen vor Ort abgeschlossen 
haben.

Klar ist aber in der aktuellen Diskus-
sion auch: Jegliche Veränderung im Be-
reich der Arbeitszeit ist durch den Per-
sonalrat mitbestimmungspflichtig. Ein 
Verstoß dagegen ist rechtswidrig! Auch 
die Einbindung weiterer Berufsgruppen 
oder eine neue elektronische Excel-Ta-
belle unterliegen dieser Regelung.

Die Personalvertretungen sind hier 
aufgefordert, wachsam zu sein. ■

Foto: BSBD Berlin
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Die Säulen des Vollzuges … eine Begriffsbestimmung
BSBD: „Wir müssen den Justizvollzug an vielen Stellen neu denken“

Im Grunde wäre die Betitelung „Fach-
wirt im Vollzugsdienst“ nicht weniger, 
als das Mindeste an Anerkennung und 
Bewertung der Ausbildung!

Der BSBD Berlin möchte hier dem 
Kollegen Dierk Brunn vom BSBD NRW 
danken, der eine Diskussion über die 
Bezeichnung des Allgemeinen Vollzugs-
dienstes angestoßen hat.

Die Kolleginnen und Kollegen in den 
Vollzugsanstalten sind 24/7 an 365 Ta-
gen im Einsatz und die fundamentale 
Basis für jegliche Sozialisierungs/-Re-
sozialisierungsbemühungen. 

Sie sind psychologisch gut ausgebil-
det und die ersten Ansprechpartner 
bei der Aufnahme. Sie leisten diagnos-
tische Voreinschätzungen, sind an the-
rapeutischen Maßnahmen beteiligt 
und schreiben Stellungnahmen bei al-
len wichtigen vollzuglichen Entschei-
dungen. Die Kolleginnen und Kollegen 
arbeiten zudem verwaltend und organi-
sierend an allen Abläufen auf den Abtei-
lungen und Stationen mit. Sie müssen 
juristische Grundkenntnisse aufweisen 

und sind in all ihrem Handeln dem Ge-
setz verpflichtet.

Auch die Zusammenarbeit mit allen 
anderen Berufsgruppen in den Haftan-
stalten gehört zu den vielzähligen täg-
lichen Aufgaben.

Zudem sind sie letztendlich unter Ein-
satz von Leib und Leben für die Sicher-
heit verantwortlich und sind in der An-
wendung des unmittelbaren Zwanges, 
dem Umgang mit verschiedentlichen 
Abwehrmitteln, als auch weiteren 
Hilfsmitteln des unmittelbaren Zwangs 
ausgebildet. 

Dies umfasst auch die Bildung von 
Sondereinsatzteams, um hochgefähr-
liche Situationen zu deeskalieren.

Auch die erste Kontaktaufnahme bei 
etwaigen Geiselnehmern gehört zu den 
qualifizierten Aufgaben des Justizvoll-
zuges. Dies und vieles mehr macht sie 
zu hoch qualifizierten Fachkräften!

Und dies alles wird für die Gesell-
schaft, unsichtbar hinter hohen Mau-
ern, geleistet. Die Kolleginnen und Kol-
legen im Vollzug arbeiten in einem der 

wenigen Umgebungen, in denen jeder 
ästhetische Anspruch der Sicherheit 
und der Praktikabilität rigoros unterzu-
ordnen ist und dies mit Menschen, die 
die Gesellschaft teilweise wie Ausgesto-
ßene betrachtet. Und dies tun sie ohne 
Vorurteile, professionell, wertschät-
zend und fungieren als Vorbild.

All dies ist wahrhaftig aller Ehren 
wert und ein äußerst bedeutsamer Bei-
trag zum Gemeinwohl!

Der Allgemeine Vollzugsdienst ist 
unbestreitbar das Fundament des Voll-
zuges und eine Säule der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung und 
sollte eine deutliche Aufwertung durch 
die Politik erfahren.

Aus unserer Sicht gehört der Begriff 
des Allgemeinen Vollzugsdienstes in 
der Altkleiderkammer. Wir müssen 
den Justizvollzug an vielen Stellen 
neu denken, warum dann nicht auch 
die Aufwertung der täglichen Aufga-
ben durch eine Begriffsänderung?

Silke Jonas
Stellv. Landesvorsitzende  ■

Frauen im Justizvollzug – selbstverständlich !
Die Frauenquote ist leider rückläufig – Nachwuchsgewinnung muss deutlich verbessert werden

Anlässlich des „Equal Pay Day“ und 
des intern. Frauentages for dern die 
Frauenvertretungen des BSBD Ber-
lin, die Chancengerechtigkeit für die 
Frauen im Justizvollzug sicherzustel-
len. Die Beförderungen insbesondere 
in den mittleren Beförderungsstruk-
turen zeigen es deutlich! Von einer 
fairen Quote kann hier kaum die 
Rede sein!

Es ist notwendig, dass Frauenförderung 
überall greift und nicht nur Makula-
tur in den Frauenförderplänen ist. Die 
Förderung muss auf Leitungsebene tat-
kräftig unterstützt und umgesetzt wer-
den. Eine Gleichbehandlung, die nicht 
greift, verhindert den Fortschritt und 
bedeutet den zementierten sozialen 
Stillstand der Chancenungleichheit in 
unserer Gesellschaft.

Insbesondere der öffentliche Dienst 
nimmt hier eine Vorbildfunktion ein, 
das Vorbild, um den Weg in eine gleich-
berechtigte Arbeitswelt aufzuzeigen.

Unbewusste Geschlechterstereotype 
spielen leider immer noch eine Rolle. 
Nur langsam zeigen sich auch im öf-
fentlichen Dienst Veränderungen z. B. 
bei der Besetzung von Beförderungs-

ämtern. Bereits im vergangenen Jahr 
haben die Frauen im dbb die guten Ver-
einbarkeitsgesetze und Frauenförder-
pläne hervorgehoben. Nur leider nicht 
überall erfolgreich, denn laut Statistik 

Der Allgemeine Vollzugsdienst arbeitet tagtäglich mit Inhaftierten in unterschiedlicher körperlicher Verfassung. 
Diese werden betreut, beaufsichtigt und durch den Haftalltag begleitet. Während in der Öffentlichkeit das Thema 
Betreuung und Behandlung in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern heiß diskutiert wird, werden vor allem 
die Beschäftigten im Allgemeinen Vollzugsdienst, abwertend als Wärter oder Pfleger dargestellt. Allein schon die 
Amtsbezeichnung „Allgemeiner Voll zugsdienst“ ist doch eine völlige Ver kennung der Fähigkeiten und Fertigkeiten 
unserer Kolleginnen und Kollegen.

Gewerkschaft Strafvollzug
Landesverband Berlin

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug
BSBD

Gewerkschaft Strafvollzug
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bei den Verhandlungen. Darunter sum-
mieren sich alle Detailfragen, die jetzt 
so dringend notwendig sind für die stra-
tegische Planung des Justizvollzugs.

Für den BSBD-Landesvorsitzenden 
Thomas Goiny steht fest: „Keine not-
wendige Veränderung kommt von heu-
te auf morgen. Was wir benötigen, ist 
eine über die Legislatur hinaus, ent-
sprechende klare Planung und Haltung 
zum Justizvollzug und seine Aufgaben 
und keine ideologische Diskussion. 

Die Welt dreht sich weiter, die Gesell-
schaft verändert sich und der Justiz-
vollzug darf nicht stehen bleiben.“ ■

Erneut Gewalt gegen Beschäftigte im Justizvollzug
Brandanschläge auf Privatfahrzeuge von Beschäftigten ist eine neue Art der Bedrohung

Erneut ist es gegen Beschäftigte im 
Justizvollzug zu einem gewalttä-
tigen Übergriff gekommen. In der 
Nacht zum 11. März 2023, gegen 
21.40 Uhr, wurde ein Kollege aus 
der JVA Moabit hinterrücks beim 
Verlassen der Anstalt angegriffen. 
Der Hintergrund der Tat muss vom 
Staatsschutz ermittelt werden.

Diese Art der Gewaltausbrüche gegen 
die Kolleginnen und Kollegen hat aus 
Sicht des BSBD Berlin eine neue Di-
mension erreicht.

„Nach diversen Brandanschlägen 
auf Privatfahrzeuge von Beschäftig-
ten im Justizvollzug und „Hausbesu-
chen“ oder Bedrohungen über das 
Internet in den letzten Jahren, ist das 

eine für uns neue Art der Gefährdung“ 
stellte Thomas Goiny, Landesvorsit-
zender des BSBD Berlin, fest.

Viel zu oft müssen die Beschäftigten 
in den Vollzugsanstalten Gewalttaten, 
aber vor allem tägliche Beleidigungen 
ertragen, ohne rechtliche Konsequen-
zen für die Täter“.

Wichtig für den BSBD Berlin ist die 
Feststellung, dass die Kolleginnen und  
Kollegen mit den Inhaftierten hoch-
professionell umgehen und ihr ganzes 
Wissen und Können täglich unter Be-
weis stellen. 

Allerdings widerspricht der BSBD 
Berlin den Darstellungen in den Me-
dien, die eher von unzureichender 
Recherche zeugen, als von sachlicher 
Berichterstattung.

„Im Fall der JVA Moabit ist möglicher-
weise ein politischer Hintergrund zu 
sehen und hat eher einen direkten Zu-
sammenhang mit  Auto brän den in der 
Vergangenheit und weniger, wie im 
Zeitungsbericht erwähnt wurde, „mit 
einer offenen Rechnung mit einem In-
haftierten“ zu tun.

Vor allem wehrt sich der BSBD Ber-
lin erneut gegen die Formulierung 
„Wärter“, der mal wieder jeglichen 
Respekt vor den Mitarbeiter/innen im 
Justizvollzug vermissen lässt.

Der BSBD Berlin wird sich aber 
weiterhin dafür einsetzen, dass die Be-
schäftigten im Justizvollzug geschützt 
werden, dass sie die notwendige An-
erkennung und Wertschätzung erhal-
ten, die ihnen gebührt.  ■

Beginn der Koalitionsverhandlungen 
dbb berlin kann seine Kernforderungen in die Beratungen einbringen

Das große Pokern um die Themen, 
Ressource und das Personal haben 
begonnen. Der dbb berlin ist in fünf 
Arbeitsgruppen vertreten!

Bei den Koalitionsverhandlungen zwi-
schen CDU und SPD in Berlin kann der 
dbb berlin seine Kernforderungen für 
den Öffentlichen Dienst in die Bera-
tungen mit einbringen. In fünf Arbeits-
gruppen, die u. a. so wichtige Fragen 
wie Haushalt und Finanzen und Ver-
waltungsreform und Digitalisierung 
aufgreifen, bringen Mit glieder des dbb 
berlin ihren Sachverstand und ihre 
praktischen Erfahrungen ein. 

In den Arbeitsgruppen Bildung, Ju-
gend, Familie, sowie Wirtschaft, Ener-
gie, Technologie und schließlich Sport 
und Bürgerschaftli ches Engagement 
arbeiten Vertreter der dbb Fachge-
werkschaften aktiv mit. dbb Landes-
chef Becker: „Wir sind dankbar, dass 
wir unsere praktischen Erfahrungen 
in die Diskussion einbringen können 
und haben bereits im Vorfeld der Ver-
handlungen unsere Mitgliedsgewerk-
schaften einbezogen, um auch deren 
fachspezifische Anliegen wirksam ver-
treten zu können.“ 

Der BSBD Berlin hat bereits im Vor-
feld in diversen Gesprächen die wich-
tigen Themen benannt. Zu den seit Jah-
ren geforderten Veränderungen sind 
vor allem die Personalentwicklung, der 
große Bau- und Sanierungsstau und na-
türlich die Besoldung die Kernthemen dbb Hauptstadtmagazin. 

haben Männer es immer noch leichter 
als Frauen. Besonders bei Mitarbei-
tenden mit Migrationswurzeln ist es 
schwierig. Hier bedarf es ebenso För-
derpläne. „Es sollten bei den dienst-
lichen Beurteilungen die Personalver-
tretungen noch viel genauer hinsehen. 

Kein klassischer  
Männerberuf mehr
Die Nachwuchsgewinnung muss ge-
genüber Frauen deutlich verbessert 
werden. Es gilt, mehr Frauen für den 
Allgemeinen Justizvollzug zu gewinnen 
und es ist wichtig aufzuzeigen, dass die-
ser kein klassischer Männerberuf mehr 
ist. Leider ist die Frauenquote rückläu-
fig. Die Vereinbarung von Familie und 
Beruf ist nicht einfach, aber möglich 
und kein Ausschlusskriterium“, äußer-
te sich die stellv. Landesvorsitzende des 
BSBD Berlin und Frauenvertreterin Sil-
ke Jonas. Unbewusste Voreingenom-
menheit sowie Leistungsbewertungskri-
terien, die oftmals klassisch ‚männliche‘ 
Erwerbsbiografien bevorteilen, bestim-
men oft, wer für einen Job im öffentli-
chen Dienst oder eine bestimmte Füh-
rungsaufgabe ausgewählt wird und wer 
nicht. Anonymisierte Bewerbungsver-
fahren und eine geschlechtersensible 
Leistungsbewertung, die familiäre Aus-
zeiten als Erfahrungszugewinnwerte, 
sorgen für mehr Chancengleichheit.
„Auf diese Weise wird verhindert, dass 
gerade Frauen frühzeitig durchs Raster 
fallen und gar nicht erst die Chance be-
kommen, im persönlichen Gespräch zu 
überzeugen“, bewertete Silke Jonas 
die Situation.  ■
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In der Berliner Justiz knirscht es ge-
waltig – und zwar in allen Bereichen. 
Der stv. Vorsitzende der DJG Berlin 
Ulf Melchert und der Vorsitzende des 
BSBD Berlin, Thomas Goiny, schil-
dern im hauptstadt magazin des dbb 
berlin, was sich dringend ändern 
muss, wenn die Berliner Justiz hand-
lungsfähig bleiben will.

Wer die Berliner Justiz in diesen Tagen 
beobachtet, erkennt, dass auch hier die 
Dysfunktionalität Einzug gehalten hat 
(Stichwort Maßregelvollzug). Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter spüren 
das tagtäglich im Dienst und oft auch 
am eigenen Leib. 

Im Außenverhältnis wird mit recht-
lichen Rahmenbedingungen argumen-
tiert, im Innenverhältnis werden Recht-

sprechung und interne Vorschriften mit 
einem Federstrich beiseitegeschoben 
bzw. schlicht ignoriert. Mitarbeitende 
werden zur Verfügungsmasse ohne je-
den Anspruch auf eine selbstbestimmte 
berufliche Fortentwicklung. 

Vertrauensvolle  
Zusammenarbeit fehlt!
Auch die demokratisch gewählten Inte-
ressenvertretungen müssen ihren Rech-
ten hinterherrennen oder bleiben un-
gehört. Personalvertretungen werden 
als Ballast angesehen und ihre Beteili-
gungsrechte ignoriert. 

Justiz einheitlich denken  
und angemessen bezahlen !
Die Justiz ist die wichtigste Grundlage für unser Staatssystem

Die Grundsätze einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit müssen auch inner-
halb der Justiz endlich greifen. 

Anerkennung und Wertschätzung 
müssen zur Selbstverständlichkeit wer-
den, wenn es um effiziente Arbeitsleis-
tung geht.

Die immer knapperen Personalres-
sourcen verlangen darüber hinaus, dass 
Justiz endlich gemeinsam gedacht und 
über die einzelnen Bereiche hinweg 
gemeinsam verstanden wird. Zukunfts-
fähig wird sie nur bleiben, wenn Perso-
nalaustausch zwischen den Behörden 
der Berliner Justiz gestattet und den 
Mitarbeitenden persönliche Entwick-
lungsmöglichkeiten eröffnet werden. 
Gefordert ist hier in erster Linie die Se-
natsverwaltung für Justiz, Vielfalt und 
Antidiskriminierung, die endlich ein-
heitliche Standards für alle Behörden 
festlegen muss.

Mangelnde Wertschätzung
Für Dysfunktionalität sorgt darüber hi-
naus mangelnde Wertschätzung für die 
Beschäftigten, die sich insbesondere in 
der Diskrepanz zwischen ihrer sehr be-
scheidenen Einkommenssituation und 
der von ihnen geleisteten verantwor-
tungsvollen Tätigkeit widerspiegelt.

Über 60 Prozent der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter müssen ohne 
große Aussicht auf Beförderung in den 
unteren Besoldungsstufen arbeiten, sol-
len aber eine erstklassige Justiz bereit-
stellen.

Richtern und Staatsanwälten geht es 
nicht besser. Über 75 Prozent von ih-
nen werden ein Berufsleben lang nach 
der Eingangsbesoldung bezahlt. Auch 
hier ist Wertschätzung durch Beförde-
rungen Fehlanzeige. Wenn es um das 
Personal geht, fehlt schließlich auch im 
Justizvollzug der Mut zur Veränderung.

Langfristig denken!
Wer aber eine service- und bürgerori-
entierte Justiz will, muss endlich an-
fangen, ,langfristig zu denken. Wo soll 
die Justiz in 15 Jahren stehen? Welche 
Aufgaben und Leistungen soll sie für die 
Bürger erbringen, an welchen Standor-
ten und vor allem mit welchem Perso-
nal? 

Die Justiz ist die wichtigste Grund-
lage für unser Staatssystem. Dem Ver-
trauensverlust des Rechtstaates muss 
entgegengetreten werden. Hier sind Po-
litik und Gesellschaft gefragt!  ■
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